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                        CHARTERVERTRAG 
                                Flugschule-Marl Dr. Peter Luthaus 
                                            Flugplatz Loemühle 
                                         45770 Marl 
                                         Telefon   02365 / 82249 
                                       www.flugschule-marl.de 
 
 
Nachstehende Bedingungen sind Gegenstand der Chartervereinbarung zwischen der Flugschule Marl 
und dem unterzeichnenden Charterkunden, und gelten bis auf Widerruf. 
 
§1.   Sämtliche früheren Bedingungen für die Charterung von Flugzeugen werden hierdurch aufgehoben 
        und sind rechtstunwirksam. 
 
§2.   Der Charterpreis richtet sich nach der jeweils gültigen Preisliste und wird in Minuten berechnet. 
        Bei einer Charterung über mehrere Tage werden Mindeststunden berechnet. 
        Die Flugschule Marl, behält sich vor Flugzeiten zu prüfen und ggf. nachzuberechnen. 
 
§3.   Der Charterkunde bestätigt durch die Inbetriebnahme des LFZ. dass sich das von Ihm gecharterte 
        LFZ. in einem einwandfreien und lufttüchtigen Zustand befindet, und dass er die Tagesprüfung 
        nach Checkliste durchgeführt hat. Der Charterkunde erklärt ausdrücklich, dass er das zum LFZ. 
        gehörende Flughandbuch kennt und das LFZ. fliegerisch beherrscht. 
        Insbesondere verpflichtet sich der Charterkunde, die höchstzulässigen Betriebswerte nicht zu 
        überschreiten und das LFZ schonend zu behandeln. 
 
§4.   Der Charterkunde trägt in allen Fällen für die ausreichende Betankung und den Motorölstand 
        die Verantwortung. Für  Motorschäden durch Ölmangel haftet der Charterkunde.    
       
§5.   Der Charterkunde ist in keinem Fall berechtigt, dass LFZ. weiter zu verchartern oder die 
        Führung einer Dritten Person zu überlassen. 
 
§6.   Es ist ausdrücklich in das Ermessen der Flugschule Marl gestellt, Kontroll oder Überprüfungs 
        Flüge zu verlangen. 
 
§7.   Sämtliche Wartungen und Reparaturen die unterwegs erforderlich werden, sind bei einem 
        vom LBA anerkannten Betrieb durchführen zu lassen. Der Auftrag dieser Arbeiten kann 
        nur durch die Flugschule Marl gegeben werden. Alle Reparaturen sind durch einen Prüfer im 
        Bordbuch zu bescheinigen. Rück und Überführungen gehen zu lasten des Charterkunden. 
 
§8.   Die Rückgabe des LFZ. hat auf dem Flugplatz Loemühle zu erfolgen. Ist die Rückgabe 
        nicht möglich, so hat der Charterkunde die Kosten dafür zu tragen. 
        Die Abrechnung erfolgt nach Rückführung des LFZ. 
 
§9.   Der Charterkunde hat das Flugzeug bei Bodenzeiten ordnungsgemäß und sturmsicher 
        zu verankern. Sind Hallenplätze vorhanden muss das LFZ in diesen untergebracht werden. 
        Die Kosten darüber trägt der Charterkunde. 
 
§10. Der Charterkunde hat sich über die Versicherung der LFZ. bei der Flugschule Marl zu informieren.  
        Der Charterkunde wird darauf hingewiesen, dass eine Haftung des Luftfahrzeughalters für 
        Schäden an Personen und Sachen, die nicht im LFZ. befördert werden nur nach §33ff.Luft VG 
        gegeben ist. Für alle Schäden, die über die gesetzliche Haftung des Halters nach der Luft VG 
        hinausgehen haftet der Charterkunde.          
 
§11. Der Charterkunde haftet für jeden Schaden, wenn er gegen die gesetzlichen Vorschriften verstößt, 
        Anweisungen und Auflagen der jeweilig zuständigen Luftaufsicht, der Flugsicherung des Flug- 
        platzes oder der Flugschule Marl missachtet oder der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder 
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        Vorsatz des Charterkunden zurückzuführen ist. 
 
§12. Bei allen sonstigen Schäden hat der Charterkunde eine Selbstbeteiligung in der Höhe von 2% der  
        Reparaturkosten mindestens jedoch EURO 2000,- und den entfallenen Schadenrabatt zu tragen. 
 
§13. Die Flugschule Marl behält sich ausdrücklich das Recht vor, im Fall von Schäden gemäß §11 den 
        Charterkunden für alle Folgeschäden haftbar zu machen. 
 
§14. Der Charterkunde wird darauf hingewiesen, dass er mit der Charterung des LFZ. Luftfrachtführer 
        im Sinne des §44ff.LuftVG wird und entsprechend haftet. 
 
§15. Alle Gebühren wie Lande, DFS, Sonderabfertigungen gehen zu Lasten des Charterkunden. 
 
§16. Bei Charterung des LFZ. über mehrere Tage verpflichtet sich der Charterer mind. 120 Minuten 
        Flugzeit pro Kalendertag abzunehmen, die bei Nichterfüllung in Rechnung gestellt werden,  
        dieses gilt auch wenn die Wetterlage Flüge nicht möglich macht. 
 
§17. Tankquittungen sind unbedingt auf die „Flugschule Marl, Dr. Peter Luthaus, Hülsstr. 301, 
        45770 Marl“ auszustellen, mit voller Adressangabe. Andererseits können die ausgelegten 
        Kraftstoffkosten auch bei Nasscharter nicht zurückerstattet werden. 
 
§18. Charterkunden verpflichten sich, die Flugzeuge im Reiseflug mit nicht mehr als 70 % Leistung zu 
        betreiben. Das Gemisch ist zu bedienen, wie vom Vercharterer angewiesen. Der Vercharterer 
        behält sich vor, stichprobenartig den Kraftstoffverbrauch der Flugzeuge zu kontrollieren. 
 
§19. Ergeben sich wegen durch den Charterer zu verantwortenden Gründen (z.B. nicht ausgeschalteter 
        Hauptschalter) Ausfälle, behält sich die Flugschule vor, diese in Rechnung zu stellen. 
 
§20. Das Flugzeug ist in einem sauberen Zustand zu hinterlassen, anderenfalls behält sich der Vercharterer vor, 
        Reinigungskosten in Rechnung zu stellen. 
 
Der Charterkunde bestätigt, die Charterbedingungen ganz gelesen zu haben und im vollem Umfang 
zu akzeptieren.  
 
 
 
 
 
Marl, den ------------------------------                                      --------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                          Unterschrift Charterer 
            
Name:         Vorname: 
 
Straße:         Ort: 
 
Telefon:        Luftfahrerschein Nr: 
 
Gültigkeit: 
 
Eine Kopie  des gültigen Luftfahrerscheines ist Bestandteil dieses Vertrages. 
 
 
Marl, den ------------------------------                                      --------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                 Unterschrift Flugschule Marl Dr. Peter Luthaus 


